ÄRZTLICHE BESCHEINIGUNG ÜBER DIE SCHWERE KRANKHEIT
gemäß Artikel 13 der Anlage 4 des Landeskollektivvertrages für das Lehrpersonal vom 23.04.2003
Herr/Frau ________________________________________, geboren am _____________________,

in __________________________, ist an einer schweren Krankheit im Sinne des Artikels 13 der Anlage 4 des Landeskollektivvertrages für das Lehrpersonal vom 23.04.2003 erkrankt.

Art. 13:
 
Im Falle von schweren Krankheiten, die zeitweise und/oder teilweise Invalidität verursachende Therapien erfordern, 
sind von der Berechnung der Tage an Abwesenheit aus Krankheitsgründen laut Art. 12, Absatz 4, dieser Anlage, 
außer den Tagen des Krankenhausaufenthaltes und des Day-Hospital auch die Tage der Abwesenheit wegen der 
Therapie ausgeschlossen. Diese Abwesenheit muss vom zuständigen Sanitätsbetrieb bestätigt werden. Für die 
genannten Tage steht die volle Besoldung zu.

Folgende Krankheitsbilder sind (vergleichbar für andere schwerwiegende Erkrankungen) als schwere Krankheit im Sinne von Artikel 13 zu betrachten:

· Chemotherapie bei Tumorerkrankungen, 
· Reakutisierung/Schübe von chronischen Krankheiten wie z.B. bei multipler Sklerose, primär chronischer Polyarthritis, chronischer Hepatitis, bipolaren Störungen.

Im Sinne der Anwendung von Artikel 13 der Anlage 4 des LKV vom 23.04.2003 wird folgendes erklärt:
für die Dauer vom ______________________ bis _______________________ wurde Herr/Frau _________________________________________ aufgrund dieser Krankheit stationär im Krankenhaus/Day-Hospital betreut bzw. ambulant der Therapie unterzogen. Aufgrunddessen ist Herr/Frau ____________________________________ vom ____________________________bis ______________________________ arbeitsunfähig.
Datum

_____________________
Stempel und Unterschrift des Arztes 
________________________________________

Mitteilung gemäß Art. 13 des Legislativdekretes vom 30. Juni 2003, Nr. 196 (Datenschutzkodex)

Rechtsinhaber der Daten ist die  FORMDROPDOWN 
 Die angegebenen Daten werden von der   FORMDROPDOWN 
, auch in elektronischer Form, für die Bearbeitung der Gesuche betreffend die  FORMDROPDOWN 
  FORMDROPDOWN 
 im Sinne des Einheitstextes der Landeskollektivverträge für das Lehrpersonal und die Erzieher/innen der Grund-, Mittel- und Oberschulen Südtirols vom 23. April 2003 und der gültigen staatlichen Bestimmungen verarbeitet. Verantwortlich für die Datenverarbeitung ist (falls in der Schule ein/e Verantwortliche/r für die Datenverarbeitung ernannt worden ist, bitte anführen. Beispiel: Verantwortlich für die Datenverarbeitung ist der/die Schulsekretär/in).
Die Daten müssen bereitgestellt werden, um die erforderlichen Verwaltungsaufgaben abwickeln zu können. Bei Verweigerung der erforderlichen Daten kann der Antrag nicht bearbeitet werden. 
Die Antragstellerin bzw. der Antragsteller erhält auf Anfrage gemäß Art. 7-10 des Legislativdekretes Nr. 196/2003 Zugang und Auskunft zu den jeweiligen Daten und kann deren Aktualisierung, Löschung, Anonymisierung oder Sperrung, sofern die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen, verlangen.

